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Satzung des Reiterverein Esingen und 
Umgegend von 1925 e.V. 

 
 

 
 

§1 Name, Rechtsform und Sitz 

1. Der am 24. April 1925 gegründete Reiterverein Esingen und Umgegend von 1925 e.V. hat 
seinen Sitz in Tornesch. 

2. Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Pinneberg eingetragen. 

 
 

§2 Gemeinnützigkeit  

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. 

2. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel 
des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

3. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

4. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks darf das 
Vermögen des Vereins nur für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden. (vgl. §14). 

 
 

§3 Zweck 

Der Verein bezweckt die Förderung seiner Mitglieder im Reit- und Voltigiersport sowie im Umgang mit 
dem Pferd. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch 

- die Durchführung von Sport und sportlichen bzw. außersportlichen Veranstaltungen 

- Lehrgangsangebote im Bereich des Breiten- und Leistungssports in allen Disziplinen  

- die Interessenvertretung des Vereins im Rahmen seiner gemeinnützigen Tätigkeit gegenüber 
Behörden und Organisationen. 

 
 

§4 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglieder des Vereins können natürliche oder juristische Personen werden. Die Mitgliedschaft 
wird durch Beitrittserklärung und deren Annahme erworben. Die schriftliche Beitrittserklärung ist 
an den Vorstand des Vereins zu richten. Bei Jugendlichen (unter 18 Jahren) bedarf sie der 
Zustimmung der gesetzlichen Vertreter in Schriftform. Der Gesamtvorstand entscheidet über die 
Aufnahme. Bei Ablehnung kann die Entscheidung der Mitgliederversammlung gefordert werden. 

2. Personen, die den Verein uneigennützig bei der Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben 
persönlich, finanziell oder materiell zu unterstützen bereit sind, können vom Vorstand als 
fördernde Mitglieder aufgenommen werden. 

3. Der Vorstand kann verdienten Mitgliedern und anderen Persönlichkeiten, die den Reit- und 
Voltigiersport sowie die Vereinsarbeit wesentlich gefördert haben, die Ehrenmitgliedschaft 
verleihen. 

4. Mit Unterzeichnung des Aufnahmeantrags erkennt der Antragsteller die Vereinssatzung und 
Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung an. 
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§5 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet bei natürlichen Personen durch Tod, bei juristischen Personen durch 
Auflösung. Sie kann außerdem durch Austritt oder Ausschluss beendet werden.  

2. Die Mitgliedschaft endet mit dem Ablauf des Geschäftsjahres, wenn das Mitglied sie bis zum 15. 
November des Jahres schriftlich gegenüber dem Vorstand kündigt (Austritt). 

3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, 

a. wenn ein Mitglied trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von 
Beiträgen an die zuletzt dem Verein bekannte Adresse in Verzug ist. 

b. wenn ein Mitglied durch Zuwiderhandlung gegen die Satzung oder 
satzungsgemäßen Beschlüsse oder Weisungen das Vereinsinteresse schädigt, 
ernsthaft gefährdet oder sich eines der Vereinsmitgliedschaft unwürdigen, 
unsportlichen oder unreiterlichen Verhaltens schuldig macht. 

4. Über den Ausschluss entscheidet der geschäftsführende Vorstand. Das ausgeschlossene 
Mitglied kann den Ausschluss binnen vier Wochen durch schriftlich begründete Beschwerde 
anfechten, über die die Mitgliederversammlung entscheidet. Bis zur endgültigen Entscheidung 
ruht die Mitgliedschaft. 

5. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus 
dem Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon 
unberührt. 

 
 
§6 Geschäftsjahr und Beiträge 

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

2. Die Mitglieder sind verpflichtet, Mitgliedsbeiträge zu leisten. 

3. Beiträge, Aufnahmegelder und Umlagen werden nach Art und Höhe vom Vorstand festgesetzt.  

4. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

5. Über Höhe und Fälligkeit der Beiträge entscheidet der Vorstand durch Beschluss. Beschlüsse 
über Beitragsfestsetzungen sind den Mitgliedern bekannt zu geben. 

6. Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung, der Anschrift und 
der E-Mailadresse mitzuteilen. 

7. Von Mitgliedern, die dem Verein ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, wird der Beitrag zum 
Fälligkeitstermin eingezogen. Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten 
hat, nicht erfolgen, sind dadurch entstehende Bankkgebühren durch das Mitglied zu tragen. 

 
 
§7 Organe 

Organe des Vereins sind: 

- die Mitgliederversammlung 

- der Vorstand  

 
 

§8 Mitgliederversammlung 

1. Im ersten Vierteljahr eines jeden Jahres soll eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. 
Der geschäftsführende Vorstand kann jederzeit außerordentliche Mitgliederversammlungen 
einberufen; er muss dies tun, wenn es von mindestens 1/3 der Mitglieder schriftlich unter 
Angabe der Gründe beantragt wird. 

2. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder seinem Vertreter unter Angabe der 
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Tagesordnung per E-Mail einberufen. Mitglieder, die keine E-Mailadresse haben, werden per 
Brief eingeladen. Die Einladung gilt als dem Mitglied zugegangen, wenn sie an die letzte vom 
Mitglied dem Verein bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Zwischen dem Tage der 
Einberufung und dem Versammlungstage müssen zwei Wochen liegen. 

3. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig. 

4. Anträge zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor dem Versammlungstage schriftlich 
beim Vorstand einzureichen. Später gestellte Anträge werden nur behandelt, wenn die 
Mitgliederversammlung dies mit einer Mehrheit von 3/4 der anwesenden Mitglieder beschließt. 

5. Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen. Entscheidend ist die einfache Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag. 

6. Wahlen erfolgen durch Handzeichen, auf Antrag von 1/3 der anwesenden Mitglieder durch 
Stimmzettel. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Erhält 
keiner der Kandidaten die Mehrheit, findet zwischen den beiden Kandidaten mit den höchsten 
Stimmenzahlen eine Stichwahl statt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlag.  

7. Beschlüsse über die Änderung der Vereinssatzung und die Auflösung des Vereins bedürfen 
einer Mehrheit von 3/4 der anwesenden Mitglieder. 

8. Stimmberechtigt ist jedes persönlich anwesende volljährige Vereinsmitglied mit einer Stimme. 
Stimmübertragung ist nicht zulässig. 

9. Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, welches die Beschlüsse im 
Wortlaut und die Ergebnisse von Wahlen verzeichnen muss. Es ist vom Protokollführer und vom 
Vorsitzenden zu unterschreiben. 

 
 

§9 Online-Mitgliederversammlung und schriftliche Beschlussfassungen 

1. Abweichend von §32 Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) kann der Vorstand 
nach seinem Ermessen beschließen und in der Einladung mitteilen, dass die Mitglieder an der 
Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit an einem Versammlungsort teilnehmen und ihre 
Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können oder müssen 
(Online-Mitgliederversammlung). 

2. Der Vorstand kann in einer „Geschäftsordnung für Online-Mitgliederversammlungen“ geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen für die Durchführung einer solchen 
Mitgliederversammlung beschließen, die insbesondere sicherstellen sollen, dass nur 
Vereinsmitglieder an der Mitgliederversammlung teilnehmen und ihre Rechte wahrnehmen (z.B. 
mittels Zuteilung eines individuellen Logins). 

3. Die „Geschäftsordnung für Online-Mitgliederversammlungen“ ist nicht Bestandteil der Satzung. 
Für Erlass, Änderung und Aufhebung dieser Geschäftsordnung ist der Vorstand zuständig, der 
hierüber mit einfacher Mehrheit beschließt. Die jeweils aktuelle Fassung der Geschäftsordnung 
ist den Mitgliedern zur Kenntnis zu geben, damit sie verbindlich ist. 

4. Abweichend von §32 Abs. 2 BGB ist ein Beschluss auch ohne Mitgliederversammlung gültig, 
wenn 

a. alle Mitglieder in Textform beteiligt wurden, 

b. bis zu dem vom Vorstand gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder 
ihre Stimmen in Textform abgegeben haben und 

c. der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde. 

 
 

§10 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Vereinsangelegenheiten zuständig: 

- Wahl des Vorstandes 
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- Wahl der Kassenprüfer 

- Entgegennahme der Jahresrechnung, des Kassenprüfungsberichts und des Beitragsbeschlusses 

- Entlastung des Vorstandes 

- Änderung der Satzung und Auflösung des Vereins 

- Anträge nach §4 Abs. 1 letzter Satz, und §8 Abs. 4 dieser Satzung 

- Beschwerden nach §5 Abs. 4 dieser Satzung 

 
 

§11 Vorstand 

1. Der Verein wird vom Vorstand geleitet. 

2. Dem geschäftsführenden Vorstand (i.S.d. §26 BGB) gehören an: 

- Vorsitzender 

- stellvertretender Vorsitzender 

- Jugendwart 

- Schriftführer 

- Kassenwart 

 
 Dem erweiterten Vorstand gehören an: 

- Voltigierwart 

- Sportwart 

- zwei Beisitzer 

- bis zu zwei Festausschussmitglieder 

 
3. Jedes Vorstandsmitglied im Sinne des §26 BGB ist allein vertretungsberechtigt. Im 

Innenverhältnis ist der stellvertretende Vorsitzende nur im Fall der Verhinderung des 
Vorsitzenden zur Vertretung befugt. 

4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. 
Wiederwahl ist möglich. Die Amtszeit beginnt 

- in den geraden Kalenderjahren für den Vorsitzenden, den Schriftführer, den Voltigierwart, den 
Jugendwart sowie einen Beisitzer und ein Festausschussmitglied.  

- in den ungeraden Jahren für den stellvertretenden Vorsitzenden, den Sportwart, den Kassenwart 
sowie einen Beisitzer und ein Festausschussmitglied. 

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während seiner Amtszeit aus, kann der Vorstand einen 
kommissarischen Nachfolger bestimmen. In der nächsten Mitgliederversammlung ist eine 
Ergänzungswahl durchzuführen.  

5. Der Vorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

6. Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Bereitschaft zur Annahme des Amtes vorher 
schriftlich erklärt haben. 

7. Vorstandssitzungen werden vom Vorsitzenden einberufen und geleitet. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens vier seiner Mitglieder an der Vorstandssitzung teilnehmen. 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. Der Vorstand kann Vereinsmitglieder für besondere Aufgaben (z.B. 
Reitlehrer) zu seinen Sitzungen hinzuziehen. 

8. Im Einzelfall kann der Vorsitzende anordnen, dass die Beschlussfassung über einzelne 
Gegenstände im Umlaufverfahren per E-Mail oder per Telefon- oder Videokonferenz erfolgt.  

9. Über die Sitzungen des Vorstandes ist ein Protokoll anzufertigen, das die Gegenstände der 
Beratungen und die Beschlüsse verzeichnen muss.  
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§12 Aufgaben des Vorstands 

Der Vorstand ist zuständig für  

- die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse 

- die Erfüllung aller dem Verein gestellten Aufgaben, soweit die Entscheidung nicht der 
Mitgliederversammlung nach dieser Satzung vorbehalten ist,  

- die Führung der laufenden Geschäfte. 

 
 

§13 Kassenprüfung 

1. Die Mitgliederversammlung wählt zwei Mitglieder zur Prüfung der Kasse auf die Dauer von zwei 
Jahren. Jährlich ist ein Kassenprüfer zu wählen, Wiederwahl ist möglich. 

2. Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Konten, 
Buchungsunterlagen sowie Belegen und erstatten dem Gesamtvorstand und der 
Mitgliederversammlung darüber einen Bericht. 

 
 

§14 Vergütungen für die Vereinstätigkeit 

1. Die Satzungsämter des Vereins werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 

2. Bei Bedarf können Vereinsämter entgeltlich gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach 
§3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. 

3. Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. 2 trifft der Vorstand. 
Maßgebend hierfür ist die Haushaltslage des Vereins. 

4. Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer 
Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins. 

 
 

§15 Haftung 

1. Die Haftung der Vorstands für die Amtsführung ist im Innenverhältnis gegenüber dem Verein 
und seinen Mitgliedern auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

2. Werden diese Personen von Dritten im Außenverhältnis zur Haftung herangezogen, ohne dass 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so haben diese gegen den Verein einen Anspruch 
auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr der Ansprüche sowie Freistellung von Ansprüchen 
Dritter. 

 
 

 § 16 Datenschutz 

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein 
verarbeitet.  

2. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 
Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:  

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,  

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,  

- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,  

- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,  

- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO,  
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- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO und  

- Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO.  

 
3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 

personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung 
gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst 
zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus 
dem Verein hinaus.  

 
 

§17 Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonderen, zu diesem Zweck mit einer Frist von 
einem Monat einzuberufenden außerordentlichen Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 
3/4 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

2. Bei Auflösung, Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks fällt das 
Vermögen des Vereins an eine steuerbegünstigt anerkannte Vereinigung des privaten Rechts 
oder an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit der Zweckbestimmung, dass dieses 
Vermögen unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des Sports verwendet werden darf. 

 
 
 
 

Tornesch, den 24.09.2021 

 


